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dung muıit 291); dem 1pSo 1ure eintreten-
immer scheiden zahlreiche Priester den Amtitsverlus:; des erikers, der eine
Amt; ınem Teil Von ihnen wird (zivile) Ehe eingeht (c 194 S 1,3°) SOWIEdie Dispens und damit die Mög-

lichkeit Abschlufß einer kirchlik gülti- strafre:  chen estimmungen (insbes.
gCcn Ehe gewährt. Aufgrund dieser Situation
ist die enntnis der erzeitigen Rechtslage Zum zweıten den Vorschriften etirenen!
wichtig, die der utor, Professor KIr- den Verlust des Klerikerstandes ( „AmI1sS10 SEA-
chenrecht der Kath.-Theol Fakultät Pas-
Sal hier übersichtlich zusammenstellt, IuS clericalis”) gemäfs Die drei

790 genannten Möglichkeiten desdie aber auch kritische Anfragen
(Redaktion) Verlustes des Klerikerstandes lassen

selbst erkennen, och weıtere, jede
dieser Möglichkeiten näher timmende

Einleitung Normen erangezogen werden mussen:
namentlich bei C. das Weihenichtig-Die ntbindung von der Zölibatspflicht

und der Verlust des erikerstandes Sind keitsverfahren gemäf CC. 708-17121.
— bei der Strafe der dimissio gemäß 290,2° die CC.CIC/1983 zwel Regelungsbereichen 194 S 1,1°; 291{f; 1317; 1,5° und S 2I vgl7zuzuordnen: Zum einen dem Zölibatsge- 1342 82;

setz (C. erbindung mit mehreren, bei der isierung durch eS!  p} des Apostoli-
diese OFrSC sanktionierenden Bestim- schen Stuhles gemäfßß 290,3° die 291f£fund Nor-

INelr 1980 einschließlich des Schreibens derMUNSECNH, insbesondere dem Ehehindernis
gemäfs 1087 und dessen ispensvorbe- Glaubenskongregation Fid?)

Mit diesen Normen sind die Bestimmun-halt zugunsten des Apostolischen Stuhles
(cc. 1078 1079 1II 1080 S55  8& 1,2); SCH uSs außer getreten. Hiın-

sichtlich der dem einzelnen Laisiertendem We:  ernıs (cC. 1037;
1vgl 1047 2,3); der Herausnahme auferlegten echtlichen eSs!|  'an-
der Zölibatspflicht 15 der Dispensvoll- ungen diese \  W  VV  Varen den Normen aus

macht des Diözesanbischofs, und ZWäal 1971 detailliert geregelt ist die rage der
auch Todesgefahr ( 8/ -} erDın- Weitergeltung deshalb von untergeordne-

Martın, nulidad en ca Ordenacion, 579-597; Fahrnberger, ichtig-
erklärun der Weihe, HdbKR 728f; Heimerl, S und Gerechtigkeit,
1en-New ork 1985, b2-)  ©
Irreguläritäten und einfache Weihehindernisse sind keine Weihenichtigkeitsgründe (ccC. 1041, 1'
g
Normae procedurales de ispensatione sacerdotali atu Fid), 1136 f. Das
alle ÖOrtsordinarien und neraloberen derenOrden gerichtete Schreiben den Titel „De
modo rocedendi examine et resolutione petitionum quae«e nsatıonem caelibatıu respiclun

1080) 371135). Dieses Schreiben C  S  $ 198 ist kein sondern eineung
des Apostolischen Stuhles über die VO gepflegte und beabsichtigte Zölibatsdispenspraxis.
Normae ad apparandas Cur1is dioecesanis oft religiosis reduchonis ad statum1CiUdi-
spensatione ab obligationibus ‘ dinatione conneXI1s, 63 (1971) und 309312
wIe die Declaratio quoad interpretationem quarundam dispositionum, quae Normus, die XI lanuarı!
1971 tatu! sunt, 04  64 641-643.
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Noch immer scheiden zahlreiche Priester aus 
ihrem Amt; nur einem Teil von ihnen wird 
die Dispens vom Zölibat und damit die Mög­
lichkeit zum Abschluß einer kirchlich gülti­
gen Ehe gewährt. Aufgrund dieser Situation 
ist die Kenntnis der derzeitigen Rechtslage 
wichtig, die der Autor, Professor für Kir­
chenrecht an der Kath.-Theol. Fakultät Pas­
sau, hier übersichtlich zusammenstellt, an 
die er aber auch kritische Anfragen richtet. 
(Redaktion) 

1. Einleitung 

Die Entbindung von der Zölibatspflicht 
und der Verlust des Klerikerstandes sind 
im CIC/1983 zwei Regelungsbereichen 
zuzuordnen: Zum einen dem Zölibatsge­
setz (c. 277) in Verbindung mit mehreren, 
diese Vorschrift sanktionierenden Bestim­
mungen, insbesondere dem Ehehindernis 
gemäß c. 1087 und dessen Dispensvorbe­
halt zugunsten des Apostolischen Stuhles 
(cc. 1078 § 2,1°; 1079 §§ 1,2; 1080 §§ 1,2); 
dem Weihehindernis (cc. 1037; 1041,3°; 
1042; vgl. c. 1047 §§ 2,3);der Herausnahme 
der Zölibatspflicht aus der Dispensvoll­
macht des Diözesanbischofs, und zwar 
auch in Todesgefahr (c. 87 § 2 in Verbin-
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dung mit c. 291); dem ipso iure eintreten­
den Amtsverlust des Klerikers, der eine 
(zivile) Ehe eingeht (c. 194 § 1,3°) sowie 
strafrechtlichen Bestimmungen (insbes. c. 
1394f). 
Zum zweiten den Vorschriften betreffend 
den Verlust des K1erikerstandes (,,amissio sta­
tus clericalis") gemäß cc. 290-293. Die drei 
in c. 290 genannten Möglichkeiten des 
Verlustes des Klerikerstandes lassen 
selbst erkennen, daß noch weitere, jede 
dieser Möglichkeiten näher bestimmende 
Normen herangezogen werden müssen: 

- So namentlich bei c. 290,1° das Weihenichtig­
keitsverfahren gemäß ce. 1708-17121; 

- bei der Strafe der dimissio gemäß c. 290,2° die cc. 
194 § 1,1°; 29lf; 1317; 1336 § 1,5° und § 2; vgl. c. 
1342§2; 

- bei der Laisierung durch Reskript des Apostoli­
schen Stuhles gemäß c. 290,3° die ce. 29lf und Nor­
men aus 1980 einschließlich des Schreibens der 
Glaubenskongregation (SC Fid2). 

Mit diesen Normen sind die Bestimmun­
gen aus 19713 außer Kraft getreten. Hin­
sichtlich der dem einzelnen Laisierten 
konkret auferlegten rechtlichen Beschrän­
kungen - diese waren in den Normen aus 
1971 detailliert geregelt - ist die Frage der 
Weitergeltung deshalb von untergeordne-

1 A. Gonm1ez Martin, La nulidad en Ia sagrada Ordenacion, IC 23 (1983) 579-597; G. Fahrnberger, Nichtig­
erklärung der Weihe, in: HdbKR (1983) 728f; H. Heimerl, Der Zölibat. Recht und Gerechtigkeit, 
Wien-New York 1985, 52-54. 
Irregu1äritäten und einfache Weihehindemisse sind keine Weihenichtigkeitsgründe (ce. 1041, 1042, 
1044). 

2 Normae procedurales de dispensatione a sacerdotali caelibatu (SC Fid), AAS 72 (1980) l1~f. Das an 
alle Ortsordinarien und Generaloberen der klerikalen Orden gerichtete Schreiben trägt den Titel "Oe 
modo procedendi in examine et resolutione petitionum quae dispensationem a caelibatu respiciunt" 
(AAS 72 (1080) 1132-1135). Dieses Schreiben vom 14. 10. 1980 ist kein Gesetz, sondern eine Mitteilung 
des Apostolischen Stuhles über die von ihm gepflegte und beabsichtigte Zölibatsdispenspraxis. 

3 Normae ad apparandas in Curiis dioecesanis et re1igiosis causas reductionis ad statum laicalem cum di­
spensatione ab obligationibus cum sacra Ordinatione connexis, AAS 63 (1971) 303-308 und 309-312 s0-
wie die Declaratio quoad interpretationem quarundam dispositionum, quae Normis, die xm Ianuarii 
1971 editis, statutae sunt, AAS 64 (1972) 641-643. 
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ter Bedeutung, da für Jjene Ein- Entscheidung geprägt. Die Dispens ist eın
schränkungen gelten, die Laisierungs- rechtlicher Gnadenerweis („gratia”, vgl
reskript des Apostolischen Stuhles verfü: 59, 76, 85), auf den niemand eın subjek-

tives Recht einen arensind, und unabhängig davon, ob SIEe
einem kirchlichen Gesetz vorgesehen Anspruch) besitzt. Gleichwohl

sSind oder nicht. Über den nichtlaisierten 1INZe eın moralischer Anspruch S@e1-
„Priester ohne Amt“ schweigt der Codex tens des Dispenswerbers auf den
völlig sieht n VOon den Strafbestim- der Dispens bzw. eiıne moralische

der 1394f ab. seltens der kirchlichen Autorität Ge-
Von den drei Möglichkeiten des Verlustes währung der Dispens bestehen. Das ist be-
des erikerstandes ıst der Praxis der sonders dann der wen Gewissen
Weg der isierung durch eS.  P des die Zölibatsverpflichtung MOT. Zı

Apostolischen Stuhles weıtaus der be- bestehen aufgehört hat. Das ist eifellos
deutsamste. außer den Schreiben der Glaubens-
Die Zuständigkeit beim Apostolischen kongregation Von 1980 erwähnten en

das Laisierungsverfahren wurde auch immer dann anzunehmen, We': die
Zuge dereuor.  ung derKıdurch Erfüllung des Zölibatsgesetzes MOT.

die Apostolische Konstitution „Pastor Bo- unmöglich ist. Das geistliche Wohl (salus
nus  4 (1988) der Sakramentenkongrega- anımarum) des ispenswerbers gegebe-
tion zugewlesen, bei der eINe spezielle nenfalls auch se1ınererın kann unter
Kommission Behandlung dieser Fra- Umständen die Erteilung der Dispens
gCh errichtet wurde.* dringend erfordern. wischen morali-

scher und re‘  er Beurteilung des Fal-
Das Laisierungsverfahren les ist sorgfältig unterscheiden.

a) Igemeines Die eilung der Dispens ist eın Rech:
akt und hat olcher neben den subjek-

emäß verliert eın Kleriker den ven Rechten und sonstigen schützens-
enStand durch €eS.  pP' des Apo- Interessen des Einzelnen auch die
tolischen Stuhles. Diakonen? wird dieses berechtigten Interessen der chlichen
Reskript C  ba schwerwiegenden Grün- Öffentlichkeit Blickpunkt. Der Sinn der
den (ob tantum Causas), Priestern Dispenserteilung würde daher vVon VOTI1!-

aus sehr schwerwiegenden en (ob herein verfehlt, würde das der Ge-
gravıssımas Causas) gewährt. währung der Verweigerung vorauslie-
Das Laisierungsverfahren und insbeson- gende Ermessen der kirchlichen Autorıität
ere die Befreiung Von der Zölibatspflicht nıicht strikt die genannten Gesichts-
ist grundlegend und entscheidend durch punkte gebunden, sondern eın Je nach

kirchenpolitischen UOptionen des Entschei-den Dispenscharakter der (stattgebenden)

4  4 'e1| des dinalstaatssekretärs VO)] 1989 den Taftfekten der Sakramentenkongregation,
abgedruckt Ferrara, Normae substantivae procedurales LLIUIW vigentes al  1S CAausıs
de dispensatione atu sacerdotali, Apollinaris (1989) 513-5340
Die isierungsanträge VOIL Diakonen werden der PraxIı1s problemlos und abgewickelt. Der
Papst hat 1989 den Präfekten der Sakramentenkongregation mıit der eilung des Lailslıe-
un {S und der eWi  T4 der Zölibatsdispens Diakone bevollmächtigt (abgedruckt

(19089) 486). Sowochl die unverheirateten ständigen auch die nichtständigen one @1 -
halten die Dispens VO  $ der Zölibatsverpflichtung immerT ZUSAamnııNnen mıiıt der isierung. Wird die
Ehe eiınes ständigen Diakons aufgelöst oder nichtig erklärt, SCı ist z  n zölibatären Leben
verpflichtet; eıne weıtere Eheschließung der Dispens VL Hindernis der Weihe gemäfß

1087, welche grundsätzli NMUuUrT mıit der jerung gewährt wird.
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ter Bedeutung, da für ihn all jene Ein­
schränkungen gelten, die im Laisierungs­
reskript des Apostolischen Stuhles verfügt 
sind, und zwar unabhängig davon, ob sie 
in einem kirchlichen Gesetz vorgesehen 
sind oder nicht. Über den nichtlaisierten 
"Priester ohne Amt" schweigt der Codex 
völlig - sieht man von den Strafbestim­
mungen der cc. 1394f ab. 
Von den drei Möglichkeiten des Verlustes 
des Klerikerstandes ist in der Praxis der 
Weg der Laisierung durch Reskript des 
Apostolischen Stuhles weitaus der be­
deutsamste. 
Die Zuständigkeit beim Apostolischen 
Stuhl für das Laisierungsverfahren wurde 
im Zuge der Neuordnung der Kurie durch 
die Apostolische Konstitution "Pastor Bo­
nus" (1988) der Sakramentenkongrega­
tion zugewiesen, bei der eine spezielle 
Kommission zur Behandlung dieser Fra­
gen errichtet wurde.4 

2. Das Laisierungsverfahren 

a) Allgemeines 

Gemäß c. 290,3° verliert ein Kleriker den 
klerikalen Stand durch Reskript des Apo­
stolischen Stuhles. Diakonen5 wird dieses 
Reskript nur aus schwerwiegenden Grün­
den (ob graves tantum causas), Priestern 
aus sehr schwerwiegenden Gründen (ob 
gravissimas causas) gewährt. 
Das Laisierungsverfahren und insbeson­
dere die Befreiung von der Zölibatspflicht 
ist grundlegend und entscheidend durch 
den Dispenscharakter der (stattgebenden) 
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Entscheidung geprägt. Die Dispens ist ein 
rechtlicher Gnadenerweis ("gratia", vgl. 
cc. 59, 76, 85), auf den niemand ein subjek­
tives Recht (d. h. einen durchsetzbaren 
Anspruch) besitzt. Gleichwohl kann im 
Einzelfall ein moralischer Anspruch sei­
tens des Dispenswerbers auf den Erhalt 
der Dispens bzw. eine moralische Pflicht 
seitens der kirchlichen Autorität zur Ge­
währung der Dispens bestehen. Das ist be­
sonders dann der Fall, wenn im Gewissen 
die Zölibatsverpflichtung moralisch zu 
bestehen aufgehört hat. Das ist zweifellos 
außer in den im Schreiben der Glaubens­
kongregation von 1980 erwähnten Fällen 
auch immer dann anzunehmen, wenn die 
Erfüllung des Zölibatsgesetzes moralisch 
unmöglich ist. Das geistliche Wohl (salus 
animarum) des Dispenswerbers (gegebe­
nenfalls auch seiner Partnerin) kann unter 
Umständen die Erteilung der Dispens 
dringend erfordern. Zwischen morali­
scher und rechtlicher Beurteilung des Fal­
les ist sorgfältig zu unterscheiden. 
Die Erteilung der Dispens ist ein Rechts­
akt und hat als solcher neben den subjek­
tiven Rechten und sonstigen schützens­
werten Interessen des Einzelnen auch die 
berechtigten Interessen der kirchlichen 
Öffentlichkeit im Blickpunkt. Der Sinn der 
Dispenserteilung würde daher von vorn­
herein verfehlt, würde das der Ge­
währung oder Verweigerung vorauslie­
gende Ermessen der kirchlichen Autorität 
nicht strikt an die genannten Gesichts­
punkte gebunden, sondern als ein je nach 
kirchenpolitischen Optionen des Entschei-

4 Schreiben des Kardinalstaatssekretärs vom 8. 2. 1989 an den Präfekten der Sakramentenkongregation, 
abgedruckt in: V. Ferrara, Normae substantivae ac procedurales nunc vigentes in pertractandis causis 
de dispensatione a coelibatu sacerdotali, Apollinaris 62 (1989) 513-540 (513). 

5 Die Laisierungsanträge von Diakonen werden in der Praxis problemlos und rasch abgewickelt. Der 
Papst hat am 13. 4. 1989 den Präfekten der Sakramentenkongregation mit der Erteilung des Laisie­
rungsreskripts und der Gewährung der Zölibatsdispens für Diakone bevollmächtigt (abgedruckt in: 
Notitiae 25 (1989) 486). Sowohl die unverheirateten ständigen als auch die nichtständigen Diakone er­
halten die Dispens von der Zölibatsverpflichtung immer nur zusammen mit der Laisierung. Wird die 
Ehe eines ständigen Diakons kirchlich aufgelöst oder für nichtig erklärt, so ist er zum zölibatären Leben 
verpflichtet; für eine weitere Eheschließung bedarf er der Dispens vom Hindernis der Weihe gemäß 
c. 1087, welche grundsätzlich nur mit der Laisierung gewährt wird. 
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gation innerhalb vVon fünfzehn agen e1in-ungsträgers ZUuU handhabendes bin-
dungsfreies Ermessen verstanden. Eine gele werden (c 1737)
solche Auffassung würde eher bsolutisti- Frledigt der 1Narıus die Dispensbitte
schem Rechtsdenken als der Verpflich- innerhalb VOIl drei Monaten nicht, SO ist

auf die csalus entsprechen. dieselbe Rechtsmittelmöglichkeit gegeben
WIe Falle einer Ablehnung (vgl. /b) Das Verfahren ın formeller 1NSICH erbindung muit der erfahrensnor-

Der ar  er des Verfahrens ist INE 1980, welche dem ÖOrdinarius
„quasi-iudicialis” bezeichnen. Es 1st die eine Entscheidungspflicht auferlegen).
Vorlage mehrerer Dokumente und Stel- Lehnt die akramentenkongregation das

VOI Ordinarius behandelte Ansuchen ab,Jun:  en und einer eigenständig un-

terschriebenen „petitio”) VeI- der eller innen zehn Tagen
langt; der eiler mu{fß bel der VvVon dieser Kongregation das „beneficium
Befragung den FEid leisten; eın otar ist audientiae“” erbitten, vorausgesetzt,
wWwI1e beim Gerichtsverfahren izuziehen 1IE und gewichtige Argumente
Nach der Erhebung instructio) vorzubringen hat Ein eKurs n die
sind die Akten mıit einer Würdigung der zweıte Sektion der Signatura Apostolica
Beweise und einer Stellungnahme des Or- ist möglich, jedoch diesem Ur VOIIl

TrTeIacher usfertigung die theore:  er eu  2 Denn Voraus-
zuständige Kongregation Zu senden. setzung ware, durch die Ablehnung
Diese die Sache und entscheidet, ob des ages eine Gesetzesverletzung be-
das Bittgesuch dem aps! ZUrTr Dispenser- hauptet werden könnte. Dies ist Falle
eilung empfehlen ist, oD die Beweiser- der verweigerten Zölibatsdispens kaum
ebung erganz: werden muß oder aber erfolgsversprechend, weil durch den
das esuch unbegründet abgelehnt Dispenscharakter der Entscheidung eın
wird.en!die Normen von 1971 eine subjektives ß  en auf eine bestimmte Ent-
kurzfristige Erledigung der age VOT- scheidung S zuerkannt wird

theoretisch niemals eINe Gesetzesver-sahen, fehlt nunmehr eine entsprechende
Norm, Wa sehr vielen Fällen außer- Jetzung vorliegen Allerdings ußte
sten arten da den Dispenswer- dem tragsteller AUS seinem Grundrecht
bern, die sich VOTr der moralischen Un- auf Rechtsschutz (c. 221 1) wenil1gstens
möglichkeit einer ehr den das Rech:  pn auf eNnlierirelile Ermessensübung
Klerikerstand sehen, e1n! nung ihrer uges  en werden.
Lebensverhältnisse der Kirche vVverwel- egen die Nichterledigung des Dispens-
gert der häufig nge ‚usgezÖö- antrages durch die akramentenkongre-

wird gation salslı kein Rechtsmittel, denn 57
der zuständige Ordinarius die Be- yATsich NUurx auf Dekrete, nich:  - auf

handlung des Dispensansuchens ab, Sa pensreskripte. 1C. zuletzt 1eses Be1i-
derer gemäfs 1734 spiel zeigt die Mangelhaftigkeit des

diese Entscheidung innerhalb vVon zehn echtsschutzes gegenüber der kirchlichen
agen dieRül erselben, also die Verwaltung.
neuerliche Behandlung des Gesuches, C) Inhaltliche Voraussetzungen der Dispens-beim zuständigen 1INAarıus beantragen.
Lehnt der Ordinarius auch diesen Antrag gewährung
aD der beantwortet innerhalb V( Das eiben der Glaubenskongregation
dreißig agen nicht, der erarchi- aus dem 1980 teilt mut, Se1tens des
sche Rekurs die Sakramentenkongre- Apostolischen Stuhles 1Ur olgende Fälle
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dungsträgers ZU handhabendes bin­
dungsfreies Ermessen verstanden. Eine 
solche Auffassung würde eher absolutisti­
schem Rechtsdenken als der Verpflich­
tung auf die salus animarum entsprechen. 

b) Das Verfahren in formeller Hinsicht 

Der. Charakter des Verfahrens ist als 
"quasi-iudicialis" zu bezeichnen. Es ist die 
Vorlage mehrerer Dokumente und Stel­
lungnahmen und einer eigenständig un­
terschriebenen Bittschrift ("petitio") ver­
langt; der Bittsteller muß bei der 
Befragung den Eid leisten; ein Notar ist 
wie beim Gerichtsverfahren beizuziehen. 
Nach Abschluß der Erhebung (instructio) 
sind die Akten mit einer Würdigung der 
Beweise und einer Stellungnahme des Or­
dinarius in dreifacher Ausfertigung an die 
zuständige Kongregation zu senden. 
Diese prüft die Sache und entscheidet, ob 
das Bittgesuch dem Papst zur Dispenser­
teilung zu empfehlen ist, ob die Beweiser­
hebung ergänzt werden muß oder aber 
das Gesuch als unbegründet abgelehnt 
wird. Während die Normen von 1971 eine 
kurzfristige Erledigung der Anträge vor­
sahen, fehlt nunmehr eine entsprechende 
Norm, was in sehr vielen Fällen zu äußer­
sten Härten führt, da den Dispenswer­
bem, die sich vor der moralischen Un­
möglichkeit einer Rückkehr in den 
Klerikerstand sehen, eine Ordnung ihrer 
Lebensverhältnisse in der Kirche verwei­
gert oder häufig allzulange hinausgezö­
gertwird. 
Lehnt der zuständige Ordinarius die Be­
handlung des Dispensansuchens ab, so 
kann der Bittsteller gemäß c. 1734 gegen 
diese Entscheidung innerhalb von zehn 
Tagen die Rücknahme derselben, also die 
neuerliche Behandlung des Gesuches, 
beim zuständigen Ordinarius beantragen. 
Lehnt der Ordinarius auch diesen Antrag 
ab oder beantwortet er ihn innerhalb von 
dreißig Tagen nicht, kann der hierarchi­
sche Rekurs an die Sakramentenkongre-
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gation innerhalb von fünfzehn Tagen ein­
gelegt werden (c. 1737). 
Erledigt der Ordinarius die Dispensbitte 
innerhalb von drei Monaten nicht, so ist 
dieselbe Rechtsmittelmöglichkeit gegeben 
wie im Falle einer Ablehnung (vgl. c. 57 in 
Verbindung mit Art. 4 der Verfahrensnor­
men aus 1980, welche dem Ordinarius 
eine Entscheidungspflicht auferlegen). 
Lehnt die Sakramentenkongregation das 
vom Ordinarius behandelte Ansuchen ab, 
kann der Bittsteller binnen zehn Tagen 
von dieser Kongregation das "beneficium 
novae audientiae" erbitten, vorausgesetzt, 
daß er neue und gewichtige Argumente 
vorzubringen hat. Ein Rekurs an die 
zweite Sektion der Signatura Apostolica 
ist möglich, jedoch in diesem Fall nur von 
theoretischer Bedeutung. Denn Voraus­
setzung wäre, daß durch die Ablehnung 
des Antrages eine Gesetzesverletzung be­
hauptet werden könnte. Dies ist im Falle 
der verweigerten Zölibatsdispens kaum 
erfolgsversprechend, weil durch den 
Dispenscharakter der Entscheidung ein 
subjektives Recht auf eine bestimmte Ent­
scheidung nicht zuerkannt wird - wes­
halb theoretisch niemals eine Gesetzesver­
letzung vorliegen kann. Allerdings müßte 
dem Antragsteller aus seinem Grundrecht 
auf Rechtsschutz (c. 221 § 1) wenigstens 
das Recht auf fehlerfreie Ermessensübung 
zugestanden werden. 
Gegen die Nichterledigung des Dispens­
antrages durch die Sakramentenkongre­
gation gibt es kein Rechtsmittel, denn c. 57 
bezieht sich nur auf Dekrete, nicht auf Dis­
pensreskripte. Nicht zuletzt dieses Bei­
spiel zeigt die Mangelhaftigkeit des 
Rechtsschutzes gegenüber der kirchlichen 
Verwaltung. 

c) Inhaltliche Voraussetzungen der Dispens­
gewährung 

Das Schreiben der Glaubenskongregation 
aus dem Jahr 1980 teilt mit, daß seitens des 
Apostolischen Stuhles nur folgende Fälle 
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seıtens ahestehender Personen zugunsten dereine Zölibatsdispens Betracht SCZO- des erikerstandes).gChn werden: (3) Bittsteller hätte S  r geweiht werden dür-
„praeter CasSsus sacerdotum quı, sacerdotali vıta fen mangels „debitus respectus responsabilita J‘

jamdiu 1erumIl statum qUO recedere (positiv verlangt ist eın der eu!  S des Prie-
nequeun(t, Sanare exoptant, Sacra Congrega- stertums entsprechender rad eigener erant-
tio considerandum suscipiet ıllorum wortlichkeit); psychische Defekte, gestörtes
quı ordinationem sacerdotalem recıpere NO  - Urteilsvermögen, falsche Selbsteinschätzun
debuerant, scilicet vel eD1! libertatis rıge Vorstellungen über das priesterliche Lebi  3
vel responsabilitatis defuit, vel COMPE- (4) ] lag eın schwerer Beurteilungsfehler bei dem

Superiores opportuno tempore 1NON Väa- die Weihezulassung zuständigen ÖOberen VOLFr
UVerun! modo prudenti satıs idoneo judicare, hinsichtlich der Eignung des Bittstellers Über-
[1UIIIL candidatus TCaPSe ap'! ad nahme eınes zölibatären Lebens immer; diese
perpetuo ducendam atu Deo cato'  44 Eignung (idoneitas)® setzt die Freiheit und erant-
(Nr. wortlichkeit VOTQaUS, erschöpft sich aber nicht

diesen Fkliementen.Das ıben ordnet ferner an, eine
Jeichtfertige Vorgangsweise Svermeiden Die Rechtsstellung des Laisıertenist, die die Bedeutung des Priesteramtes,

Der Verlust des Klerikerstandes Re-den heiligen Charakter der Weihe und das
Gewicht der übernommenen Verpflich- skripts des Apostolischen Stuhles gemäfs
tungen geringschätzt und em inhaltetz die Dispens Von
Maßfßle Schaden stiftet und gewiß traurıge der Zölibatsverpflichtung, welche viel-
Verwunderung und Argernis bei sehr V1IEe- mehr eigens gewä. werden mufs und
len äubigen hervorzurufen geeignet einz1ig und allein VO: aps gewährt wird

(c 291)7 ‚wohl der Verlust des erıker-ware aher MUSSE der Dispensgrund
erwıiesen werden („ope argumentorum standes S- automatisch die Befreiung

et ıtate praestantium ). von der Zölibatspflicht miteinschließt,
Interesse einer derart ernsthaften Behand- wird umgekehrt die Zölibatsdispens not-
Jung und {l das Wohl der Gläubigen wendigerweise mıiıt der isierung VelI-

sicherzustellen, urien eıne Z ölibats- en. Gemäfs C. 2972 gehen mut der Lai1-
ispens-Bitten entgegengenommen WEeTl- sierung die demenStan: eigenen
en, die S  en Geiste der DemutC- und P£fLichten (vgl. und

73-289) unbeschadet C. 291 betreffendrach! werden (Nr. 5)
Damiuit kommen den IT die Zölibatspflicht verloren. Dem La}1-
mehr olgende vIier Fallgruppen eiıne s]ıerten ist verboten, die Weihegewalt
Zöliba  ispens Betracht auszuuüben, AaUSSCHOIMMIMEN die SOLIU-
(1) er hat das priesterliche Leben tion eINnes POönitenten esgef:
schon seıt Janger Zeıt aufgegeben und lebt gemäfs 9076 erbindung mıiıt 986 78
irreversiblen erhältnissen und mochte diese

ordnen.
Eo 1pSo erlöschen mıit der Laisierung alle
ÄI'IIt€I' officla), Aufgaben bzw. Funktio-(2) Der Bittsteller hätte nich:  en geweiht werden dür-

fen mangels „debitus respectus liberta (äußere nen munera) und jedwede elegierte
Freiheitsbeschränkungen, A moralischer Vollmacht (potestas elegata).

Hinsichtlich der idoneitas Colagiovanni, ispensatione Aatusacerdotalıi NO -
Mas, MonkEccl (1981) 209— (210-230).
Hinsichtlich des erfahrens bei Diakonen siehe jed.
nter „Todesgef (mortis culum) versteht das kanonische S  er eiıneSOGefahrenssituation,
derzufolge ernsthaft mıit dem bevorstehenden Ableben einer bestimmten Person gerechnet werden mudß,
wIıe etwi Falle ıner akuten lebensgefährlichen Erkrankun eines bevorstehenden Fronteinsatzes,
einer vorstehenden Jebensgefährlichen OÖperation, Vgl. 1po0s-L. Enchiridion luris Canonicı,
oOmae 1954,

Pree/Priester ohne Amt 

für eine Zölibatsdispens in Betracht gezo­
gen werden: 

"praeter casus sacerdotum qui, sacerdotali vita 
iamdiu relicta, rerum statum a quo recedere 
nequeunt, sanare exoptant, Sacra Congrega­
tio . . . considerandum suscipiet illorum casum, 
qui ordinationem sacerdotalem recipere non 
debuerant, quia scilicet vel debitus libertatis 
vel responsabilitatis respectus defuit, vel compe­
tentes Superiores opportuno tempore non va­
luerunt modo prudenti ac satis idoneo iudicare, 
num candidatus reapse aptus esset ad vitam 
perpetuo ducendam in caelibatu Deo dedicato" 
(Nr.5). 

Das Schreiben ordnet ferner an, daß eine 
leichtfertige Vorgangsweise zu vermeiden 
ist, die die Bedeutung des Priesteramtes, 
den heiligen Charakter der Weihe und das 
Gewicht der übernommenen Verpflich­
tungen geringschätzt und so in hohem 
Maße Schaden stiftet und gewiß traurige 
Verwunderung und Ärgernis bei sehr vie­
len Gläubigen hervorzurufen geeignet 
wäre. Daher müsse der Dispensgrund 
erwiesen werden ("ope argumentorum 
numero et soliditate praestantium"). Im 
Interesse einer derart ernsthaften Behand­
lung und um das Wohl der Gläubigen 
sicherzustellen, dürfen keine Zölibats­
dispens-Bitten entgegengenommen wer­
den, die nicht im Geiste der Demut vorge­
bracht werden (Nr. 5). 
Damit kommen für den Hl. Stuhl nur 
mehr folgende vier Fallgruppen für eine 
Zölibatsdispens in Betracht: 
(1) Der Bittsteller hat das priesterliche Leben 
schon seit langer Zeit aufgegeben und lebt nun in 
irreversiblen Verhältnissen und möchte diese 
kirchlich ordnen. 
(2) Der Bittsteller hätte nicht geweiht werden dür­
fen mangels "debitus respectus libertatis" (äußere 
Freiheitsbeschränkungen, z. B. moralischer Druck 
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seitens nahestehender Personen zugunsten der 
Wahl des Klerikerstandes). 
(3) Der Bittsteller hätte nicht geweiht werden dür­
fen mangels "debitus respectus responsabilitatis" 
(positiv verlangt ist ein der Bedeutung des Prie­
stertums entsprechender Grad eigener Verant­
wortlichkeit); z. B. psychische Defekte, gestörtes 
Urteilsvermögen, falsche Selbsteinschätzung, ir­
rige Vorstellungen über das priesterliche Leben. 
(4) Es lag ein schwerer Beurteilungsfehler bei dem 
für die Weihezulassung zuständigen Oberen vor 
hinsichtlich der Eignung des Bittstellers zur Über­
nahme eines zölibatären Lebens für immer; diese 
Eignung (idoneitas)6 setzt die Freiheit und Verant­
wortlichkeit voraus, erschöpft sich aber nicht in 
diesen Elementen. 

3. Die Rechtsstellung des Laisierten 

Der Verlust des Klerikerstandes kraft Re­
skripts des Apostolischen Stuhles gemäß 
c. 290,30 beinhaltet nicht die Dispens von 
der Zölibatsverpflichtung, welche viel­
mehr eigens gewährt werden muß und 
einzig und allein vom Papst gewährt wird 
(c. 291)7. Obwohl der Verlust des Kleriker­
standes nicht automatisch die Befreiung 
von der Zölibatspflicht miteinschließt, 
wird umgekehrt die Zölibatsdispens not­
wendigerweise mit der Laisierung ver­
bunden. Gemäß c. 292 gehen mit der Lai­
sierung die dem klerikalen Stand eigenen 
Rechte und Pflichten (vgl. cc. 265-272 und 
273-289) - unbeschadet c. 291 betreffend 
die Zölibatspflicht - verloren. Dem Lai­
sierten ist es verboten, die Weihegewalt 
auszuüben, ausgenommen die Absolu­
tion eines Pönitenten in Todesgefahr 
gemäß c. 976 in Verbindung mit c. 986 § 2.8 

Eo ipso erlöschen mit der Laisierung alle 
Ämter (officia), Aufgaben bzw. Funktio­
nen (munera) und jedwede delegierte 
Vollmacht (potestas delegata). 

6 Hinsichtlich der idoneitas vgl. E. Co/agiavanni, De dispensatione a cae1ibatu sacerdotali iuxta novas nor­
mas, MonEccl106 (1981) 209-238 (210-230). 

7 Hinsichtlich des Verfahrens bei Diakonen siehe jedoch Anm. 4. 
8 Unter" Todesgefahr" (mortis periculum) versteht das kanonische Recht eine solche Gefahrenssituation, 

derzufolge ernsthaft mit dem bevorstehenden Ableben einer bestimmten Person gerechnet werden muß, 
wie etwa im Falle einer akuten lebensgefährlichen Erkrankung, eines bevorstehenden Fronteinsatzes, 
einer bevorstehenden lebensgefährlichen Operation, Vgl. S. Sipos-L. Ga/os, Enchiridion Iuris Canonici, 
Romae 1954, 438. 
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Ein Problem besonderer der Un- durch cdie Weihe erlan: wird.
terhaltsanspruch” gemäfs 281, der sich Selbstverständlich geht die ihegewalt

neuen Rech:  er nich:  en mehr den Weihe- sich-verloren (vgl. CC. 976, 986 S  S 2)
titel, sondern das Inkardinationsver- Von C, 976 abgesehen ist der Vollzug
hältnis knüpft (vgl C. 269), und der gemäß gischer Funktionen und die Spendung
C. 281 Von der äatigkeit chen Von Sakramenten verboten. Dagegen
Dienst abhängig gemacht sich niemand auf 1335 en,
Der Unterhaltsanspruch erlisch: den emzufolge das genannte er‘' er
er mıiıt dem usscheiden Aaus dem bei esge auch dann ausgesetzt
enStand gemäß 292, also jeden- wird, We eın Gläubiger die Spen-

mit der isierung; ferner bei einer dung eines Sakramentes der eines a—
Von Rech: vollzogenen Enthe- mentale oder einen Akt der Leitungs-
bung VOIN Amt, durch welches seine HxXi- ZeW: ‚uch:! Denn diese
Stenz gesichert Va (c 195); s  en erlischt es  ungbetrifft den noch Amt
der Unterhaltsanspruc' durch Kirchen- befindlichen Priester, cht denjenigen,
strafen; Ausnahmen SIN! die ntlassung der des 5  tes aus irgendeinem Grund
Aus dem Klerikerstand (C. 1350 S 1) und verlustig SCHANSCH ıst. Mıt dem Verlust
die (ungültige) erıkerene (cc. 195, 1394 der Weihegewalt ist das Verbot der S1e

1) voraussetzenden liturgischen Funktionen
ıbt der Priester von sich 15 den verbunden. Darunter fallen auch die Ho-
chen Dienst auf, ohneı heiraten der die milie (c. 767 8  S 1) SOWIEe pastorale Leitungs-
Dispens ZU erhalten, erlischt der An- amter. Aaruber hinaus pflegen Lalisie-
Spruc) auf Unterhalt, da die Vorausset- rungsreskript auch solche en

der Ableistung deschenDien- Funktionen niıcht: die der
stes weggefallen ist. Eu«  efeier) untersa werden, die
Wurde der Priester olge der Dispens- grundsätzlich Laien zugänglich
bitte vorsorgli Von der Weiheausübun sind, aber einer speziellen Beauftragung
suspendiert (die römische Praxıs verlangt bedürfen, wI1ıe die Bestellung Z
U. die Vorlage des Suspensionsdekretes, außerordentlichen Kommunionspender.
wobei jedes Argernis vermeiden ist Schwierigkeiten bereitet die Auslegung
wI1e der gute des Priesters und das der eS!  ung, er  olge dem Laisier-
Wohl der Gemeinde ZUu wahren sind), ob- ten - 1PSO alle officia, ]  z und jede
wohl ZUT Weiterführung se1nes Dien- elegierte Vollmacht entzogen sind (c
sStes bereit ist, bleibt der Unter'‘  san- 292, letzter Satz) Jedenfalls gehen durch
Spruc) erhalten. die Laisierung alle chenämter verloren,
Der 1INnarıus soll bei einem Aaus dem - E{WwW.; 11UX jene, deren Ausübung
erikerstand strafweise Entlassenen, der die Weihegewalt oder kirchliche Lei-

dieser 'afe wirkli| Not C} tungsvollmacht erforderlich ist (vgl. C. 774
ten ist, SOTSCNH, auf möglichst gute 8  w 1) Dererverliert also mut der Lai-
Welse Vorkehrungen ZU treffen (c 1350 sierung auch solche Kirchenamter, die

Dies ist eine jebespflicht, einem Laien zugänglich sind, WIe das
der Entlassene hat keinen Rechtsan- Amt des Diözesanökonomen, des Notars,
spruch. des Ehebandverteidigers.
Das er  t, die Weihegewalt auszuüben, Der Verlust jedweder delegierten Voll-
ist darin begründet, der Klerikerstand acht Von rechtswegen gemäß C 297

Hiezu Heimerl, (Anm.
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Ein Problem besonderer Art bildet der Un­
terhaltsanspruch9 gemäß c. 281, der sich 
im neuen Recht nicht mehr an den Weihe­
titel, sondern an das Inkardinationsver­
hältnis knüpft (vgl. c. 269), und der gemäß 
c. 281 von der Tätigkeit im kirchlichen 
Dienst abhängig gemacht wird. 
Der Unterhaltsanspruch erlischt für den 
Kleriker mit dem Ausscheiden aus dem 
klerikalen Stand gemäß c. 292, also jeden­
falls mit der Laisierung; ferner bei einer 
von Rechts wegen vollzogenen Enthe­
bung vom Amt, durch welches seine Exi­
stenz gesichert war (c. 195); nicht erlischt 
der Unterhaltsanspruch durch Kirchen­
strafen; Ausnahmen sind die Entlassung 
aus dem Klerikerstand (c. 1350 § 1) und 
die (ungültige) Klerikerehe (cc. 195, 1394 
§ 1). 
Gibt der Priester von sich aus den kirchli­
chen Dienst auf, ohne zu heiraten oder die 
Dispens zu erhalten, so erlischt der An­
spruch auf Unterhalt, da die Vorausset­
zung der Ableistung des kirchlichen Dien­
stes weggefallen ist. 
Wurde der Priester infolge der Dispens­
bitte vorsorglich von der Weiheausübung 
suspendiert '(die römische Praxis verlangt 
u. a. die Vorlage des Suspensionsdekretes, 
wobei jedes Ärgernis zu vermeiden ist so­
wie der gute Ruf des Priesters und das 
Wohl der Gemeinde zu wahren sind), ob­
wohl er zur Weiterführung seines Dien­
stes bereit ist, bleibt der Unterhaltsan­
spruch erhalten. 
Der Ordinarius soll bei einem aus dem 
Klerikerstand strafweise Entlassenen, der 
wegen dieser Strafe wirklich in Not gera­
ten ist, dafür sorgen, auf möglichst gute 
Weise Vorkehrungen zu treffen (c. 1350 
§ 2). Dies ist eine bloße Liebespflicht, d. h. 
der Entlassene hat keinen Rechtsan­
spruch. 
Das Verbot, die Weihegewalt auszuüben, 
ist darin begründet, daß der Klerikerstand 

9 Hiezu H. Heimerl, Zölibat (Anm. 1) 83--86. 
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durch die Weihe erlangt wird. 
Selbstverständlich geht die Weihegewalt 
an sich nicht verloren (vgl. cc. 976, 986 § 2). 
Von c. 976 abgesehen ist der Vollzug litur­
gischer Funktionen und die Spendung 
von Sakramenten verboten. Dagegen 
kann sich niemand auf c. 1335 berufen, 
demzufolge das genannte Verbot (außer 
bei Todesgefahr) auch dann ausgesetzt 
wird, wenn ein Gläubiger um die Spen­
dung eines Sakramentes oder eines Sakra­
mentale oder um einen Akt der Leitungs­
gewalt nachsucht. Denn diese 
Bestimmung betrifft nur den noch im Amt 
befindlichen Priester, nicht denjenigen, 
der des Amtes aus irgendeinem Grund 
verlustig gegangen ist. Mit dem Verlust 
der Weihegewalt ist das Verbot der sie 
voraussetzenden liturgischen Funktionen 
verbunden. Darunter fallen auch die Ho­
milie (c. 767 § 1) sowie pastorale Leitungs­
ämter. Darüber hinaus pflegen im Laisie­
rungsreskript auch solche liturgischen 
Funktionen (nicht: die Teilnahme an der 
Eucharistiefeier) untersagt zu werden, die 
zwar grundsätzlich Laien zugänglich 
sind, aber einer speziellen Beauftragung 
bedürfen, wie z. B. die Bestellung zum 
außerordentlichen Kommunionspender. 
Schwierigkeiten bereitet die Auslegung 
der Bestimmung, derzufolge dem Laisier­
ten eo ipso alle officia, munera und jede 
delegierte Vollmacht entzogen sind (c. 
292, letzter Satz). Jedenfalls gehen durch 
die Laisierung alle Kirchenämter verloren, 
nicht etwa nur jene, zu deren Ausübung 
die Weihegewalt oder kirchliche Lei­
tungsvollmacht erforderlich ist (vgl. c. 274 
§ 1). Der Kleriker verliert also mit der Lai­
sierung auch solche Kirchenämter, die 
einem Laien zugänglich sind, wie z. B. das 
Amt des Diözesanökonomen, des Notars, 
des Ehebandverteidigers. 
Der Verlust jedweder delegierten Voll­
macht tritt von rechtswegen gemäß c. 292 
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a) Der z101l verehelichte Klerıikerein, ODWO.| beim rloschen der
delegierten EW eıne jesbezügliche gzemäß 1394
ussage Da 292 -  p;... unfter VeTl- Wer alser eıIne Ehe Bewulßstseinschiedenen Arten der delegierten Voll- ihrer Ungültigkeit geschlossen hat (matrı-macht unterscheidet (Z zwischen sol- MON1UM attentatum), ist den Empfangchen, die eine Weihe voraussetzen und
solchen, die auch LaJjen verliehen werden weıterer eihen und die Ausübung

der empfangenen en irregulär (cc.können), verfü: das Gesetz hier den Ver- 1040; 8  }{ 1,3°) emäfß C. 1394 Slust aller delegierten ollmachten (n quah' zieht sich eıner unbeschadet derbet“) Vorschrift des 194 } 1,3° muıit versuch-er  2S können Laisjierte unbescha- ter Eheschließung die Tatstrafe der Sus-det des zunächst eintretenden Verlustes
aller uUuNnera Z olchen auch Lalen of- pension
fenstehenden Amtern!® Was die Sanktionen selbst betrifft, isterangezogen zunächst der Verweis des 1394 aufwerden, welcheSunter die Laisie-

194 S 1,3° beachten: „Eines Kirchenam-rungsreskript genannten Beschränkungen
fallen. Gemäfßfß C. 293 eın eriker, der tes wird VoNn echts enthoben,

eın er, der eine, We auch 71-den en Stand verloren hat, vile, Eheschliefßung versucht hat“ („1psodurch Reskript des Apostolischen Stuhles iure aD fficio ecclesiasticowiederum unter die er ufgenom-
MMen werden. 30 clericus quı matrımonıum etiam civile

tantum attentaverit“”).
Die Rechtsstellung des nichtlaisierten Unabhängig davon jed! mit der

„Priesters ohne Amt“ Eheschließung Von Gesetzes die
Wer das Bittgesuch um Befreiung Von der Tatstrafe der Suspension (ccC.
Zölibatsverpflichtung eingebracht hat, ein; 1es auch dann, Jenn der er
wird wohl der Regel suspendie: WEelI- nach seliner Gewissensüberzeugung recht
den. che:  cne Probleme entste- handelt Denn die außere Rechtsver-
hen den, der sSeın priesterliches Amt etzung gesetzt wurde, wird die Zure-
aufgegeben hat und eine ungültige) Ehe chenbarkeit („imputabilitas”) vermutert,
oder eine eheähnliche erbindung e1n- \  W  VV  /enn cht anderes offenkundig ist (C.
SCHANSCNH ist, ohne die ats- 1321 S Die Gutgläubigkeit ware aber
ispens erhalten i haben. folgenden Falle der Erklärung oder erhängung
ist ıT Von diesen Fällen die Redi  D einer Strafe Z.Uu beachten, da diese die VOTI-
Die Eheschließung Von Geweihten ist sätzliche („deliberate Rechtsverletzung
gemäfßß 1087 ungültig. Das Hindernis gemäf 1321 S vVvoraussetzen Die Tat-
UK der Priesterweihe bleibt selbs 10- strafe der Suspensionbrin diesem
desgefahr reserviert (cC. 1078 2,1°; 1079 aufgrund 1334 8  S das Verbot aller
SS  Q 1,2; 1080 1,2) 1333 S genannten Funktionen muıt sich:
Auch diesbezüglich ist der EeX der Ausübung aller Akte der ege-
strenger das Schema IC /1980 RS walt, aller Akte der itungsgewalt, der
Der ist auch VOIl der erweiterten Ausübung aller muıit dem Amt verbunde-

en echte DZw. Aufgaben. Die uspen-Dispensvollmacht des 1Narıus drin-
genden Fällen 87 dauUSgCNOHM- S10n verungültigt der verbietet den Emp-
1eNn. fang der Sakramente nicht.

Vgl. Pree, Priesterman el bhilfe durch euKirche: 132 —378; Kaı-
Lale undenr CIC/1983, Theologie und Glaube (1988) 366—396
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ein, obwohl c. 142 § 1 beim Erlöschen der 
delegierten Gewalt keine diesbezügliche 
Aussage trifft. Da c. 292 nicht unter ver­
schiedenen Arten der delegierten Voll­
macht unterscheidet (z. B. zwischen sol­
chen, die eine Weihe voraussetzen und 
solchen, die auch Laien verliehen werden 
können), verfügt das Gesetz hier den Ver­
lust aller delegierten Vollmachten ("quali­
bet"). 
Allerdings können Laisierte - unbescha­
det des zunächst eintretenden Verlustes 
aller munera - zu solchen auch Laien of­
fenstehenden ÄmtemlO herangezogen 
werden, welche nicht unter die im Laisie­
rungsreskript genannten Beschränkungen 
fallen. Gemäß c. 293 kann ein Kleriker, der 
den klerikalen Stand verloren hat, nur 
durch Reskript des Apostolischen Stuhles 
wiederum unter die Kleriker aufgenom­
men werden. 

4. Die Rechtsstellung des nichtlaisierten 
"Priesters ohne Amt" 
Wer das Bittgesuch um Befreiung von der 
Zölibatsverpflichtung eingebracht hat, 
wird wohl in der Regel suspendiert wer­
den. Kirchenrechtliche Probleme entste­
hen für den, der sein priesterliches Amt 
aufgegeben hat und eine (ungültige) Ehe 
oder eine eheähnliche Verbindung ein­
gegangen ist, ohne die Zölibats­
dispens erhalten zu haben. Im folgenden 
ist nur von diesen Fällen die Rede. 
Die Eheschließung von Geweihten ist 
gemäß c. 1087 ungültig. Das Hindernis 
aus der Priesterweihe bleibt selbst in To­
desgefahr reserviert (cc. 1078 § 2,10; 1079 
§§ 1,2; 1080 §§ 1,2). 
Auch diesbezüglich ist der neue Codex 
strenger als das Schema CIC/1980 es war. 
Der Zölibat ist auch von der erweiterten 
Dispensvollmacht des Ordinarius in drin­
genden Fällen gemäß c. 87 § 2 ausgenom­
men. 

a) Der zivil verehelichte Kleriker 
gemäß c. 1394 § 1 
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Wer als Kleriker eine Ehe im Bewußtsein 
ihrer Ungültigkeit geschlossen hat (matri­
monium attentatum), ist für den Empfang 
weiterer Weihen und für die Ausübung 
der empfangenen Weihen irregulär (cc. 
1040; 1041,30; 1044 § 1,30). Gemäß c. 1394 § 
1 zieht sich ein Kleriker - unbeschadet der 
Vorschrift des c. 194 § 1,30 - mit versuch­
ter Eheschließung die Tatstrafe der Sus­
pension zu. 
Was die Sanktionen selbst betrifft, ist 
zunächst der Verweis des c. 1394 § 1 auf c. 
194 § 1,30 zu beachten: "Eines Kirchenam­
tes wird von Rechts wegen enthoben, . . . 
ein Kleriker, der eine, wenn auch nur zi­
vile, Eheschließung versucht hat" ("ipso 
iure ab officio ecclesiastico amovetur: . . . 
30 clericus qui matrimonium etiam civile 
tantum attentaverit"). 
Unabhängig davon tritt jedoch mit der 
Eheschließung von Gesetzes wegen die 
Tatstrafe der Suspension (cc. 1333-1335) 
ein; dies auch dann, wenn der Kleriker 
nach seiner Gewissensüberzeugung recht 
handelt. Denn falls die äußere Rechtsver­
letzung gesetzt wurde, wird die Zure­
chenbarkeit ("imputabilitas") vermutet, 
wenn nicht anderes offenkundig ist (c. 
1321 § 3). Die Gutgläubigkeit wäre aber im 
Falle der Erklärung oder Verhängung 
einer Strafe zu beachten, da diese die vor­
sätzliche ("deliberate") Rechtsverletzung 
gemäß c. 1321 § 2 voraussetzen. Die Tat­
strafe der Suspension bringt in diesem Fall 
aufgrund c. 1334 § 2 das Verbot aller in c. 
1333 § 1 genannten Funktionen mit sich: 
der Ausübung aller Akte der Weihege­
Walt, aller Akte der Leitungsgewalt, der 
Ausübung aller mit dem Amt verbunde­
nen Rechte bzw. Aufgaben. Die Suspen­
sion verungültigt oder verbietet den Emp­
fang der Sakramente nicht. 

10 Vgl. H. Pree, Priestermangel- Abhilfe durch das neue Kirchenrecht? ThPQ 132 (1984) 372-378; M. Kai­
ser, Laie und Laienrecht im CIC/1983, Theologie und Glaube 78 (1988) 366-396 (376-383). 
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1394 S  S sanktioniert außer der versuch- 1336 S  -} 2°) Da aber die Tatstrafe der Sus-
ten Eheschließung noch das arger- PCNSION ohnedies bereits vorliegt und da-

her die Vo  en 15 der Weihe undniserregende!‘ hartnäckige Verharren
der ungültigen Ehe trotz Verwarnung mıit Leitungsgewalt bereits entzo-
e akultativen Urte: Der Täter gCh sSind bleiben hier nur mehr

schrittweise mıiıt dem ntzug von entziehbare 1em:; eın aka-
Rechten und auch mMi1t der Entlassung aQus demischer rad aberkannt werden
dem Klerikerstand bestraft werden Die Der Kernbestand der Grundrechte
Mahnung mıit dem Ziel der Besserung des S- angetaste werden; der nter'!
ers hier 1U arauf zielen, das anspruch des ers bleibt trotz Sus-
etane ZU bereuen, und das Versprechen PCENSION aufrecht (vgl 1350 S 1) Die gr_

erreichen, die häden wiedergutzu- vierendste afe (dimissio) könnte NUr
machen und das Argernis nach Möglich- nach Verhängung andererenverfü
keit eben Das ver.  / die VeTlr- werden „gradatim“)
suchte Ehe aufzugeben, also die ehe Wird der Eintritt der Tatstrafe der Suspen-
scheiden vA| lassen Dies auf- zusätzlich erklärt!? (vg]l

Unmöglichkeit stoßen etrw.; bei dann ISst nach der Mitteilung dieses
orliegen eE1iINer Familie MIt Kindern Die krets (C 54) sowohl die Setzung Von Akten
Nichtverhängung e1iNerTr Kirchenstrafe der Weihegewalt auch der Leitungsge-

aber n vielen dieser Fälle mut alt O diıe Ausübung aller mıit dem
Verweis auf 1323 4O afausschlie- Amt verbundenen Rechte und Aufgaben
fungsgrund begründeten verboten (c 1334 S außer bei Todesge-
Notlage) r  ertigen Der schrittweise Zusammen mıt der Erklärung der
ntzug vVon en kann bestehen eingetretenen Suspension wird wohl 1111-

„Entzug er Vollmacht eines Amtes, er auch der Amtsverlus festgestellt (c
eiNner ufgabe eiiles Rechtes, Q DPrivi- 194 & 2) der dann auch urglert werden
legs,eBefugnis U Gunsterweises, aher en) jede Möglichkeit der
PS 1te'| eiNnerTr uszeichnung, auch Anwendung Von 1335 sodafs dann jed-
W  VV  JE€  n ehrenhalber verliehen wede Seelsorgetätigkeit unterbunden ISt
wurde („privatio potestatıs offichH, Der 1Narıus dem er auch
eT1S, 1UTN1S, privilegi, gratiae, ql Urlaub Von SCINE  D Dienst

INS1IgTUS honorifici” währen, außerhalb der Diözese

11 Z  “ scandalum“”) bedeutet ı (moral--)theologischen Sinn Anreiz und Anleitung ZUrTr
Sünde. Das Kirchenrecht verwendet den des Argernisses hau tsächlich i diesem theologi
Sinn: Vgl. Köstler, Wörterbuch zum Codex Juris Canonici, München 1927, 321; Ermecke, IIAr-

12
ZEeITUS. Moraltheologisch”,P838 f
Vor jeder Verhängung oder vVon chenstrafen ist jedi}ten 1341 hat der
Ordinarius HCH, der Gerichts- oder der Verwaltungsweg Verhängung oder Fest-
S}  ung von Strafen dann beschritten We  ul erkannt hat weder durch mitbrüderliche

noch durch Verweis noch durch andere Wege des pastoralen Bemühens eln Argernis hın-
rell behoben, die Gerechtigkeit wiederhergestellt und der ater gebessert werden Diese
Grundregel tlich der Strafverhängung auch Hinblick auf Zoliba‘ und Strafan-
ohungen daraus Die einzelnen Maßfßnahmen sind Vom S-  n näher umschrieben, sondern dem

des Ordinarius überlassen Dieser hat dabei gewiß die auf dem Spiele tehenden Werte
berücksichtigen Das Gewissen des Klerikers und gegebenenfalls das Partnerin, die Situation der
Gemeinde 1347 8  S Ee1IN! Beugestrafe (wie die Suspension) S  n gültig verhängt werden,
WE G-  Lr vorher der äter mundestens verwarn!| worden ıst eiNne Widersetzlichkeit aufzuge-

und en entsprechende Zeitspanne ZUIMNN Sinneswande! gewährt wurde (S Die Widersetz
lichkeit gemäß dann aufgegeben, wenn derater die Straftat wirklis bereut hat und e11: [1-

Jal Wiedergutmachung der Schäden und e1N ebung des Argernisses geleiste! oder
zumindest versp!  en hat

60 

C. 1394 § 1 sanktioniert außer der versuch­
ten Eheschließung noch eigens das ärger­
niserregendell hartnäckige Verharren in 
der ungültigen Ehe trotz Verwarnung mit 
einer fakultativen Urteils strafe: Der Täter 
kann schrittweise mit dem Entzug von 
Rechten und auch mit der Entlassung aus 
dem Klerikerstand bestraft werden. Die 
Mahnung mit dem Ziel der Besserung des 
Klerikers kann hier nur darauf zielen, das 
Getane zu bereuen, und das Versprechen 
zu erreichen, die Schäden wiedergutzu­
machen und das Ärgernis nach Möglich­
keit zu beheben. Das verlangt, die ver­
suchte Ehe aufzugeben, also die Zivilehe 
scheiden zu lassen. Dies kann auf eine mo­
ralische Unmöglichkeit stoßen, etwa bei 
Vorliegen einer Familie mit Kindern. Die 
Nichtverhängung einer Kirchenstrafe 
kann man aber in vielen dieser Fälle mit 
Verweis auf c. 1323,4° (Strafausschlie­
ßungsgrund wegen einer begründeten 
Notlage) rechtfertigen. Der schrittweise 
Entzug von Rechten kann bestehen im 
"Entzug einer Vollmacht, eines Amtes, 
einer Aufgabe, eines Rechtes, eines Privi­
legs, einer Befugnis, eines Gunsterweises, 
eines Titels, einer Auszeichnung, auch 
wenn sie nur ehrenhalber verliehen 
wurde" (" privatio potestatis, officii, mu­
neris, iuris, privilegii, facultatis, gratiae, 
tituli, insignis, etiam mere honorifici"; c. 
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1336 § 1,2°). Da aber die Tatstrafe der Sus­
pension ohnedies bereits vorliegt und da­
her die Vollmachten aus der Weihe und 
Leitungsgewalt insgesamt bereits entzo­
gen sind, bleiben hier nur mehr wenige 
entziehbare Rechte. Niemals kann ein aka­
demischer Grad aberkannt werden (1338 § 
2). Der Kembestand der Grundrechte darf 
nicht angetastet werden; der Unterhalts­
anspruch des Klerikers bleibt trotz Sus­
pension aufrecht (vgl. c. 1350 § 1). Die gra­
vierendste Strafe (dimissio) könnte nur 
nach Verhängung anderer Strafen verfügt 
werden ("gradatim"). 
Wird der Eintritt der Tatstrafe der Suspen­
sion zusätzlich erklärt12 (vgl. c. 1720), 
dann ist nach der Mitteilung dieses De­
krets (c. 54) sowohl die Setzung von Akten 
der Weihegewalt als auch der Leitungsge­
walt sowie die Ausübung aller mit dem 
Amt verbundenen Rechte und Aufgaben 
verboten (c. 1334 § 2), außer bei Todesge­
fahr. Zusammen mit der Erklärung der 
eingetretenen Suspension wird wohl im­
mer auch der Amtsverlust festgestellt (c. 
194 § 2), der dann auch urgiert werden 
kann. Daher entfällt jede Möglichkeit der 
Anwendung von c. 1335, sodaß dann jed­
wede Seelsorgetätigkeit unterbunden ist. 
Der Ordinarius kann dem Kleriker auch 
einen Urlaub von seinem Dienst ge­
währen, ja ihn außerhalb der Diözese Auf-

11 "Ärgernis" ("scandalum") bedeutet im (moral-)theq,logischen Sinn Anlaß, Anreiz und Anleitung zur 
Sünde. Das Kirchenrecht verwendet den Begriff des Argemisses hauptsächlich in diesem theologisd!~n 
Sinn: Vgl. R. Köstler, Wörterbuch zum Codex Iuris Canonici, München 1927, 321; G. Ermecke, Art. "Ar­
gemis. 11. Moraltheologisch", LThK2 I Sp. 838 f. 

12 Vor jeder Verhängung oder Erklärung von Kirchenstrafen ist jedoch zu beachten: Gemäß c. 1341 hat der 
Ordinarius dafür zu sorgen, daß der Gerichts- oder der Verwaltungsweg zur Verhängung oder Fest­
stellung von Strafen nur dann beschritten wird, wenn er erkannt hat, daß weder durch ~.tbrüderliche 
Ermahnung noch durch Verweis noch durch andere Wege des pastoralen Bemühens ein Argemis hin­
reichend behoben, die Gerechtigkeit wiederhergestellt und der Täter gebessert werden kann. Diese 
Grundregel hinsichtlich der Strafverhängung gilt auch im Hinblick auf Zölibatsde1ikte und Strafan­
drohungen daraus. Die einzelnen Maßnahmen sind vom Gesetz nicht näher umschrieben, sondern dem 
Ermessen des Ordinarius überlassen. Dieser hat dabei gewiß die auf dem Spiele stehenden Werte zu 
berücksichtigen: Das Gewissen des Klerikers und gegebenenfalls das seiner Partnerin, die Situation der 
Gemeinde. Gern. c. 1347 § 1 kann eine Beugestrafe (wie die Suspension) nicht gültig verhängt werden, 
wenn nicht vorher der Täter mindestens einmal verwarnt worden ist, seine Widersetzlichkeit aufzuge­
ben, und ihm eine entsprechende Zeitspanne zum Sinneswandel gewährt wurde (§ 1). Die Widersetz­
lichkeit gilt gemäß § 2 dann als aufgegeben, wenn der Täter die Straftat wirIqj.ch bereut hat und eine an­
gemessene Wiedergutmachung der Schäden und eine Behebung des Argernisses geleistet oder 
zumindest ernsthaft versprochen hat. 
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enthalt nehmen lassen (c 283) adurch einer anderen außeren Sünde das
die Überwindung der sechste ebot äargerniserregen verharrt.

(Z. durch Irennung von einererın Die beiden Sind mıt der rteils-
ermöglichen kın striktes ufen!  SVer- strafe der Suspension ahnden (obliga-
bot der -gebot ist aber eine Kirchens torische Strafdrohung). Dieser können

stufenweise andere en bis Ent-und daher NUu) nach Eröffnung eines Gtraf-
verfahrens (C. 1722) bzw. als Strafe (c 1336 Jassungddem erikerstand hinzuge-

1,1°) möglich. werden, vorausgesetzt, der Täter
ach: kommen kann auch ein! Ver- trotz Verwarnung die Straftat fortsetzt

sefzung auf eın anderes Amt (C. 190 oder Das „Konkubinat“ grenzt sich zunächst ab
ie Amtsenthebung (ccC. 92-—-195) durch De- Von der eschlechtsgemeinschaft, die
kret. Fin ersetzungsgrund gemäfs 190 gemäfs 1394 8 VO)]  ; einer Eheschließung
S urchaus vorliegen. Ist der Be- begleitet ist. 15 ESs ist durch eine gewlsse
troffene arrer, ist die Versetzung Dauerhaftigkeit der Geschlechtsbezie-
das Verfahren gemäßs 748-1752, hung zwischen enseliben artnern
die Enthebung jenes gemäß 1740-1747 kennzeichnet, wobei jedoch eın ständiges
anzuwenden.!® Zusammenwohnen nicht verlangt ist; ent-
Ist der betroffene er Religiose, ist scheidend ommt C  es auf „emn mıiıt
seine echtsstellung insbesondere durch wi1isser Regelmäßigkeit erfolgendes Zu-

sammenkommen WeCcC desdie Gehorsamspflicht den Gelübden,
durch die freie Abberufbarkeit Sinne Geschlechtsverkehrs“16.
Von und durch die Möglichkeit Vorübergehende sexuelle emeinschaf-
der Exklaustration gemä 686 ten en cht unter diesen Begriff.
stimmt.!* Von der erforderlichen Dauerhaftig-

eit der Geschlechtsbeziehung CSb) nat und andere Sexual- chen werden inzelfallvergze) anhand der tensıtat der Beziehung beur-
teilt werden. Gelegentliche Besuche einer1395 enthält ZweIler‘ Den cle-

TICUS concubinarıus und den eriker, der bestimmten Tau können gewiß nicht

13 NAUdO, Ü T1COTSO gerarchico la ImMOZIONE e trasferımento dei parrocı nel z  S1ice,
Grocholewski-C. (Hg.), Dilexit lustitiam. tudia honorem urehi Card. attanı, C‘ittä del Vati-

1984, 503 Paarhammer, Neuordnung des erfahrens Sı  4 und Versetzung Von
'arrern CIC,
Handelt sich urn einen Religiosen mut ewigen Gelübden, der D  ierıst, SO  3O eht sich die Tat-
strafe des terdikts ZU, wenn versucht, eıne Ehe, wenngleich ur 7ziviler Form z schließen unN-
beschadet (c. 1394 S  } Inter:  en ‚effen gemäß 1332, solange das S  r

oder estges! ist, folgende Verbote: Es ist jedweder Dienst (participatio ministerialis) bei
der Feier der Eucharistie oder bei irgendwelchen anderen gottesdienstlichen Feierngt SOWIEe
Spendung und Empfang Von Sakramenten und kramentalien. emäß 694 S 2° scheidet der Reli-
g10se mi1t erfolgter ivileheschliefßung automatisch dem Orden wobei „1pso facto Cessant VO!  er
In lura obligationes professione PTrOomManan (c. 701). Das matrımonıum attentatum ist WEe-

SCn des Fhehindernisses den Gelübden ungültig, jed. sanijerbar. Das Fak{ der versuchten
ungzieht die Rechtsfolge gemäß 701 nach siıch.
Den VOo 34vermuteten Konkubinat gemäß C/1917 kennt das Neu Gesetzbuch
G-  F mehr. Damıt ist die eststellung der Vorausse!  en die Strafbarkeit nunmehr schwieriger.
erbzw. Ordinarius mufß sich die übrigen ‚weısmutte| und dizien halten und daraus die

Folgerungen ziehen (vgl. 1586). Beispielsweise die Nichtbefolgung VC( erwaltungsbefehlen
gemäß w erbindung mut eine olle spielen.

Paarhammer, spezielle Strafrecht des CI ‘; Lüdicke-H. Paarhammer-D. Bınder (Hg.), Rech!  >
Dienste des Menschen (Schwendenwein-FS), Graz-Wien-Köln 1986, 429) Nach überwiegender
fassung wird auch Fehlen des Ehewillens a den Definitonsmerkmalen des Konkubinats gerechnet.
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enthalt nehmen lassen (c. 283). Dadurch 
kann er ihm die Überwindung der Krise 
(z. B. durch Trennung von einer Partnerin) 
ermöglichen. Ein striktes Aufenthaltsver­
bot oder -gebot ist aber eine Kirchenstrafe 
und daher nur nach Eröffnung eines Straf­
verfahrens (c. 1722) bzw. als Strafe (c. 1336 
§ 1,1°) möglich. 
In Betracht kommen kann auch eine Ver­
setzung auf ein anderes Amt (c. 190 f) oder 
die Amtsenthebung (cc. 192-195) durch De­
kret. Ein Versetzungsgrund gemäß c. 190 
§ 2 kann durchaus vorliegen. Ist der Be­
troffene Pfarrer, so ist für die Versetzung 
das Verfahren gemäß cc. 174S-1752, für 
die Enthebung jenes gemäß cc. 1740-1747 
anzuwenden.l3 
Ist der betroffene Kleriker Religiose, ist 
seine Rechtsstellung insbesondere durch 
die Gehorsamspflicht aus den Gelübden, 
durch die freie Abberufbarkeit im Sinne 
von c. 682 § 2 und durch die Möglichkeit 
der Exklaustration gemäß c. 686 be­
stimmt.l4 

b) Klerikerkonkubinat und andere Sexual­
vergehen 

C. 1395 § 1 enthält zwei Tatbilder: Den cle­
ricus concubinarius und den Kleriker, der 
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in einer anderen äußeren Sünde gegen das 
sechste Gebot ärgerniserregend verharrt. 
Die beiden Delikte sind mit der Urteils­
strafe der Suspension zu ahnden (obliga­
torische Strafdrohung). Dieser können 
stufenweise andere Strafen - bis zur Ent­
lassung aus dem Klerikerstand - hinzuge­
fügt werden, vorausgesetzt, daß der Täter 
trotz Verwarnung die Straftat fortsetzt. 
Das "Konkubinat" grenzt sich zunächst ab 
von der Geschlechtsgemeinschaft, die 
gemäß c. 1394 § 1 von einer Eheschließung 
begleitet ist.l5 Es ist durch eine gewisse 
Dauerhaftigkeit der Geschlechtsbezie­
hung zwischen denselben Partnern ge­
kennzeichnet, wobei jedoch ein ständiges 
Zusammenwohnen nicht verlangt ist; ent­
scheidend kommt es an auf "ein mit ge­
wisser Regelmäßigkeit erfolgendes Zu­
sammenkommen zum Zwecke des 
Geschlechtsverkehrs"l6. 
Vorübergehende sexuelle Gemeinschaf­
ten fallen nicht unter diesen Begriff. Ab 
wann von der erforderlichen Dauerhaftig­
keit der Geschlechtsbeziehung gespro­
chen werden kann, kann nur im Einzelfall 
anband der Intensität der Beziehung beur­
teilt werden. Gelegentliche Besuche einer 
bestimmten Frau können gewiß nicht als 

13 Vgl. A. Ranaudo, n ricorso gerarchico e 1a rimozione e trasferimento dei parroci nel nuovo Codice, in: Z. 
Grocholewski-C. Orti (Hg.), Dilexit Iustitiam. Studia in honorem Aurelii Cant Sabattani, Cittä. deI Vati­
cano 1984, 503-548; H. Paarhammer"Neuordnung des Verfahrens zur Absetzung und Versetzung von 
Pfarrern im CIC, AkI<R 154 (1985) 452-489. 

14 Handelt es sich um einen Religiosen mit ewigen Gelübden, der nicht Kleriker ist, so zieht er sich die Tat­
strafe des Interdikts zu, wenn er versucht, eine Ehe, wenngleich nur in ziviler Fonn zu schließen ~ un­
beschadet c. 694 (c. 1394 § 2), Den Interdizierten treffen gemäß c. 1332, solange das Interdikt nicht ver­
hängt oder festgestellt ist, folgende Verbote: Es ist ihm jedweder Dienst (participatio ministerialis) bei 
der Feier der Eucharistie oder bei irgendwelchen anderen gottesdienstlichen Feiern untersagt sowie 
Spendung und Empfang von Sakramenten und Sakramentalien. Gemäß c. 694 § 1,2° scheidet der Reli­
giose mit erfolgter Zivileheschließung automatisch aus dem Orden aus, wobei "ipso facto cessant vota 
necnon iura et obligationes ex professione promanantia" (c. 701). Das matrimonium attentatum ist we­
gen des Ehehindernisses aus den Gelübden ungültig, jedoch sanierbar. Das Faktum der versuchten 
Eheschließung zieht die Rechtsfolge gemäß c. 701 nach sich. 

15 Den von Gesetzes wegen vermuteten Konkubinat gemäß c. 133 OC/1917 kennt das neue Gesetzbuch 
nicht mehr. Damit ist die Feststellung der Voraussetzungen für die Strafbarkeit nunmehr schwieriger. 
Der Richter bzw. Ordinarius muß sich an die übrigen Beweismittel und Indizien halten und daraus die 
Folgerungen ziehen (vgl. c. 1586). Beispielsweise kann die Nichtbefolgung von Verwaltungsbefehlen 
gemäß c. 277 § 3 in Verbindung mit c. 49 eine Rolle spielen. 

16 H. Paarhammer, Das spezielle Strafrecht des OC, in: K. Lüdicke-H. Paarhammer-D. A. Binder (Hg.), Recht im 
Dienste des Menschen (Schwendenwein-FS), Graz-Wien-Köln 1986, 403-466 (429). Nach überwiegender Auf­
fassung wird auch das Fehlen des Ehewillens zu den Definitionsmerkmalen des Konkubinats gerechnet. 
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Konkubinat gedeutet werden. Ebensowe- Würdigung
nıg Olse Wohngemeinschaften (Z. der Vom Ehehindernis der Priesterweihe (c.'arrer muıt seiner Haushälterin).!” 1087) cht außerster 10-Beim zweıten Tatbild des C. 1395 S geht

das ärgerniserregende Verharren desgefahr VOonmn einer anderen Autorität
dem aps dispensiert werden. Demge-einer anderen aufßeren außerlich genüber sind alle anderen dernissefeststellbaren) Sünde das chste des 1US n ecclesiasticum dieser Gi-Gebot, wI1e homosexuelle ziehun- tuatıon dispensabel (c 1079 » 1) Dies

SCNH, reg,  äßiger ordellbesuch, zeigt, das a  S der Priesterweihe ent-muit pornographischer Literatur,
rel. springende Ehehindernis unter allen 1M-

Freilich mudß die Strafe s sofort VeTl- pedimenta 1UrNS INneTe ecclesiastici den
höchsten Stellenwert einnımmt.werden (vgl. CC. 1341,

Schreitet der zuständige Ordinarius ZUT: Rahmen des gesamten chen
Verhängung der Suspension, SO kann RT Strafrechts beurteilt, zählen die ats-

strafbestimmungen insofern Z den mıt61e vollen Umfang, aber auch grenz
aussprechen (c. 1333 w 1) 1395 } sieht den gravierendsten en belegten De-
neben der obligatorischen Suspension likten, die Entlassung dl  > dem Kleri-

kerstand sowochl die schwerste Kleriker-noch weıtere traffolgen unter der Vor-
strafe auch die schwerste dauerhafteausse  g OT, der Täter tTOtz Ver-

WaInungs das Delikt fortsetzt. Diesfalls Strafe überhaupt darstellt. Die Strafsank-
können (fakultativ) stufenweise andere tionen Zölibatsverletzungen (ccC.

1394 weısen, ach der Strafdrohung be-Strafen bis Z  I Entlassung dem Kleri-
kerstand verhängt werden. urteilt, dieselbe ertigkeit auf WIe
Hat sich Aerauf andere Weise Mord (c 1397), eibung (c.

Apostasie, Häresie und Schisma (c 1364),gCn das sechste ebot des Dekalogs Vel-

fehlt, soll er jedenfalls („quidem”) dann, Hostienschändung (c. 1367)
die muıit EW durch Es ist ernsthaft agen, wI1e 1eses Ge-

wicht einer Norm des 1USAecclesiasti-Drohungen, Ööffentlich oder einem
derjährigen unter sechzehn Jahren began- rechtfertigen ist.

gCH hat, mıit gerechtenenele WEeTlI- Sind noch eıne irreversiblen Tatsachen
en, gegebenenfalls die Entlassung geschaffen (z. orliegen einer Familie)
dem ers: S dUSSCHOMMUNECIN und ebt der Priester einer schweren,
(c 1395 } aber überwindbaren Krise, steht die
emäfs 1344,2° der chter nach hohe Verantwortung des Ordinarius
seInNnem Gewissen und ugen Ermessen primär darıin, dem Betroffenen pOS1tiV
VOIN der Verhängung der Strafe en Bewältigung verhelfen und cht
oder eine mildere Strafe verhängen oder pressiv vorzugehen. Er kann auf eine
eiıne Buße auferlegen, Ve der Taäter sich Reihe nichtstrafrechtlicher Vorkehrungen
gebessert und das Argernis behoben hat zurückgreifen, WI1Ie etw. Urlaubsge-
dereichen! VoNn einer weitlichen Au- währung, Versetzung, Amtsenthebung.
torıtät eSs! worden ist, bzw. diese Be- eht derer eın Konkubinat eın,
strafung vorauszusehen ist. Letzteres ist hbietet das che Strafrecht (insbeson-
bei den gegenständlichen Delikten wohl ere 13411344) eicheHandhaben

der ege. anzunehmen. für eine posıiıtive, helfende organgs-
eimerl|, (Anm.
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Konkubinat gedeutet werden. EbensOWe­
nig bloße Wohngemeinschaften (z. B. der 
Pfarrer mit seiner Haushälterin),17 
Beim zweiten Tatbild des c. 1395 § 1 geht 
es um das ärgerniserregende Verharren in 
einer anderen äußeren (d. h. äußerlich 
feststellbaren) Sünde gegen das sechste 
Gebot, wie etwa homosexuelle Beziehun­
gen, regelmäßiger Bordellbesuch, Handel 
mit pornographischer Literatur, Zuhälte­
rei. 
Freilich muß die Strafe nicht sofort ver­
hängt werden (vgl. ce. 1341, 1344,1°). 
Schreitet der zuständige Ordinarius zur 
Verhängung der Suspension, so kann er 
sie im vollen Umfang, aber auch begrenzt 
aussprechen (c. 1333 § 1). C. 1395 § 1 sieht 
neben der obligatorischen Suspension 
noch weitere Straffolgen unter der Vor­
aussetzung vor, daß der Täter trotz Ver­
warnung das Delikt fortsetzt. Diesfalls 
können (fakultativ) stufenweise andere 
Strafen bis zur Entlassung aus dem Kleri­
kerstand verhängt werden. 
Hat sich ein Kleriker auf andere Weise ge­
gen das sechste Gebot des Dekalogs ver­
fehlt, soll er jedenfalls ("quidem") dann, 
wenn er die Straftat mit Gewalt, durch 
Drohungen, öffentlich oder an einem Min­
derjährigen unter sechzehn Jahren began­
gen hat, mit gerechten Strafen belegt wer­
den, gegebenenfalls die Entlassung aus 
dem Klerikerstand nicht ausgenommen 
(c. 1395 § 2). 
Gemäß c. 1344,2° kann der Richter nach 
seinem Gewissen und klugen Ermessen 
von der Verhängung der Strafe absehen 
oder eine mildere Strafe verhängen oder 
eine Buße auferlegen, wenn der Täter sich 
gebessert und das Ärgernis behoben hat 
oder hinreichend von einer weltlichen Au­
torität bestraft worden ist, bzw. diese Be­
strafung vorauszusehen ist. Letzteres ist 
bei den gegenständlichen Delikten wohl 
in der Regel anzunehmen. 

17 H. Heimerl, Zölibat (Anm. 1) 38-40. 
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5. Würdigung 

Vom Ehehindernis der Priesterweihe (c. 
1087) kann nicht einmal in äußerster To­
desgefahr von einer anderen Autorität als 
dem Papst dispensiert werden. Demge­
genüber sind alle anderen Hindernisse 
des ius mere ecclesiasticum in dieser Si­
tuation dispensabei (c. 1079 § 1). Dies 
zeigt, daß das aus der Priesterweihe ent­
springende Ehehindernis unter allen im­
pedimenta iuris mere ecclesiastici den 
höchsten Stellenwert einnimmt. 

Im Rahmen des gesamten kirchlichen 
Strafrechts beurteilt, zählen die Zölibats­
strafbestimmungen insofern zu den mit 
den gravierendsten Strafen belegten De­
likten, als die Entlassung aus dem Kleri­
kerstand sowohl die schwerste Kleriker­
strafe als auch die schwerste dauerhafte 
Strafe überhaupt darstellt. Die Strafsank­
tionen gegen Zölibatsverletzungen (ce. 
1394 f) weisen, nach der Strafdrohung be­
urteilt, dieselbe Wertigkeit auf wie etwa 
Mord (c. 1397), Abtreibung (c. 1398), 
Apostasie, Häresie und Schisma (c. 1364), 
Hostienschändung (c. 1367). 

Es ist ernsthaft zu fragen, wie dieses Ge­
wicht einer Norm des ius mere ecclesiasti­
cum zu rechtfertigen ist. 

Sind noch keine irreversiblen Tatsachen 
geschaffen (z. B. Vorliegen einer Familie) 
und lebt der Priester in einer schweren, 
aber überwindbaren Krise, so besteht die 
hohe Verantwortung des Ordinarius 
primär darin, dem Betroffenen positiv zur 
Bewältigung zu verhelfen und nicht re­
pressiv vorzugehen. Er kann auf eine 
Reihe nichtstrafrechtlicher Vorkehrungen 
zurückgreifen, wie etwa Urlaubsge­
währung, Versetzung, Amtsenthebung. 
Geht der Kleriker ein Konkubinat ein, so 
bietet das kirchliche Strafrecht (insbeson­
dere ce. 1341-1344) zahlreiche Handhaben 
für eine positive, helfende Vorgangs-
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weılse, ohne sofort die Suspension anı wı der UÜbernahme von Amtern dieser
den Zl mussen. nicht verloren. Lediglich auf die Aus-
Das versteht sich als r- übung des Rechts auf Ehe kann der We:i-
tio und erst ZUMM Ekinsatz gelangen, hewerber durch dıie erkennung des ZÖö-
WeIul feststeht, kein anderes Mittel libatsgesetzes (vgl. 1037) verzichten,
ausgereicht hat, das Argernis S beheben, cht jedoch auf das RKech!  g Dies e.-
die Gerechtigkeit wiederherzustellen und x1ibt sich US dem Wesen der enschen-

rechte unveräußerlicher und damitden Täter ZU bessern (c. 1341) Wo die
ralische Verpflichtung ZUIN Zölibat aufge- auch den chen esetzgeber
hört hat, Von vornherein nach dem -verfügbarer Rechtspositionen. ean-
eben Gesagten kein Ansatzpunkt die sprucht deshalb der Dispenswerber Seıin
Verhängung einer Kirchenstrafe mehr, S,  er auf Ehe, ıst er US dem Dienst
welche die schwere moralische Zurechen- enund dieehr den Z.O-
barkeit (Sschwere Sündhaftigkeit) der Tat libatären Stand moralisch unmöglich,
voraussetzt. würde eın chliches Gesetz, welches die-
Sind irreversible atsachnen geschaffen z  e vorenthielte, zumindest der
worden, die eiIne ehr den Kleri- alischen Grundlage und Berechtigung
ers bzw. das ZONDatare en als entbehren; Ja ware ernstha: ZU überle-
MOT: unmöglich erscheinen lassen, SCH, ob S der christlichen Moral
So überschreitet die Kirche ihre Voll- widersprechendes Gesetz Von vornherein
macht, die G ZUI  n Zerstören, SO1I- nichtig anzusehen ware cessatio leg1is
dern Z.U) Autbauen gegeben worden ist, ab intrınseco)
W e’ S1e die Zölibatsdispens unter Die Aufrechterhaltung der Zölibatspflicht
außerst restriktiven Voraussetzungen eım irreversibel Aaus dem Amt eSs!|
währt d/oder die EW  g ohne denen erweiıst sich AUS mehrerenen
zwingende rüunde hinauszögert. überaus bedenklich, WIe bereits die
ehrere Konsultoren Walel der CIC- Diskussionsphase Z.U) CIC/1983 mıiıt
Revisionskommission der einung, stichhaltigen gumenten eutlich erken-
mıit dem usscheiden d dem prlesterli- en läßt.!? Diese Aufrechterhaltung läßt
chen Dienst die Zölibatspflicht ihren Sinn sich A  d  AUS der gesetzlichen Verankerung der
verliere und folglich die Kirche ihre ZOöli- Zölibatspflicht z  e echtfer-
batsverpflichtung diesen Personen cht tigen, demzufolge 1ese ihren Sinn aus der
weıter abverlangen könne.!® inordnung auf das kirchliche Amt

wıinnt (im Sinne einer Verfügbarma-Es ware ZUu prüfen, inwıewelt ab diesem
Zeitpunkt durch die Verweigerung einer chung. Die Kommissionsberichte deuten
gen Ehe das natürliche Recht (Men- arauf hin, der aps mıiıt dieser Rege-
chenrecht) des Dispenswerbers auf eine lung offensichtlic) subjektiv die gute
gültige Ehe verletzt wird. Denn die dem sicht verband, NUuI auf diese Weise lasse
Menschen Person angeborenen sich dem Wohl der Kirche besten die-
gehen mut dem ıintrıtt die Kirche und Nen. el darf jedoch das Heil der Be-

„Obligatio ad coelibatum introduc] lege VOotLo (quo personaliter quUı1S ligaret), est scilicet ef-
legis, et haec obligatio iustificatur tantum necessitate minster 1, CU1US NEMNMPDE ratıone „CoOnveni-

ens'  44 dicitur jecreto Presbyterorum Ordinis 'oncılı Canı Concludi debet: CUIN amısslone
erıCc; obligatio coelibatus cadere debet, 1U7NS logica onstitutone. aeterum SECUS salus

aeternaNest per1 Omnes SUuIMUS favorem leg1s coelibatus, quantum SEerVarı P-
test; sed Ecclesia eXCıI SUam nolens dispensare euUMm quem 1am n
agnoscıit” Communicationes 81 f.).
1€e!
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weise, ohne sofort die Suspension anwen­
den zu müssen. 
Das Strafrecht versteht sich als ultima ra­
tio und darf erst zum Einsatz gelangen, 
wenn feststeht, daß kein anderes Mittel 
ausgereicht hat, das Ärgernis zu beheben, 
die Gerechtigkeit wiederherzustellen und 
den Täter zu bessern (c. 1341). Wo die mo­
ralische Verpflichtung zum Zölibat aufge­
hört hat, besteht von vornherein nach dem 
eben Gesagten kein Ansatzpunkt für die 
Verhängung einer Kirchenstrafe mehr, 
welche die schwere moralische Zurechen­
barkeit (schwere Sündhaftigkeit) der Tat 
voraussetzt. 
Sind irreversible Tatsachen geschaffen 
worden, die eine Rückkehr in den Kleri­
kerstand bzw. in das zölibatäre Leben als 
moralisch unmöglich erscheinen lassen, 
so überschreitet die Kirche ihre Voll­
macht, die ihr nicht zum Zerstören, son­
dern zum Aufbauen gegeben worden ist, 
wenn sie die Zölibatsdispens nur unter 
äußerst restriktiven Voraussetzungen ge­
währt und/oder die Gewährung ohne 
zwingende Gründe hinauszögert. 
Mehrere Konsultoren waren in der CIC­
Revisionskommission der Meinung, daß 
mit dem Ausscheiden aus dem priesterli­
chen Dienst die Zölibats pflicht ihren Sinn 
verliere und folglich die Kirche ihre Zöli­
batsverpflichtung diesen Personen nicht 
weiter abverlangen könne. tB 
Es wäre zu prüfen, inwieweit ab diesem 
Zeitpunkt durch die Verweigerung einer 
gültigen Ehe das natürliche Recht (Men­
schenrecht) des Dispenswerbers auf eine 
gültige Ehe verletzt wird. Denn die dem 
Menschen als Person angeborenen Rechte 
gehen mit dem Eintritt in die Kirche und 
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der Übernahme von Ämtern in dieser 
nicht verloren. Lediglich auf die Aus­
übung des Rechts auf Ehe kann der Wei­
hewerber durch die Anerkennung des Zö­
libatsgesetzes (vgl. c. 1037) verzichten, 
nicht jedoch auf das Recht selbst. Dies er­
gibt sich aus dem Wesen der Menschen­
rechte als unveräußerlicher und damit 
auch für den kirchlichen Gesetzgeber 
nicht verfügbarer Rechtspositionen. Bean­
sprucht deshalb der Dispenswerber sein 
Recht auf Ehe, ist er aus dem Dienst ge­
schieden und ihm die Rückkehr in den zö­
libatären Stand moralisch unmöglich, so 
würde ein kirchliches Gesetz, welches die­
ses Recht vorenthielte, zumindest der mo­
ralischen Grundlage und Berechtigung 
entbehren; ja es wäre ernsthaft zu überle­
gen, ob es nicht als der christlichen Moral 
widersprechendes Gesetz von vornherein 
als nichtig anzusehen wäre (cessatio legis 
ab intrinseco). 
Die Aufrechterhaltung der Zölibatspflicht 
beim irreversibel aus dem Amt Geschie­
denen erweist sich aus mehreren Gründen 
als überaus bedenklich, wie bereits die 
Diskussionsphase zum CIC/1983 mit 
stichhaltigen Argumenten deutlich erken­
nen läßt.t9 Diese Aufrechterhaltung läßt 
sich aus der gesetzlichen Verankerung der 
Zölibatspflicht in c. 277 § 1 nicht rechtfer­
tigen, demzufolge diese ihren Sinn aus der 
Hinordnung auf das kirchliche Amt ge­
winnt (im Sinne einer Verfügbarma­
chung). Die Kommissionsberichte deuten 
darauf hin, daß der Papst mit dieser Rege­
lung offensichtlich subjektiv die gute Ab­
sicht verband, nur auf diese Weise lasse 
sich dem Wohl der Kirche am besten die­
nen. Dabei darf jedoch das Heil der Be-

18 "Obligatio ad coelibatum introducitur lege - non voto (quo personaliter quis se ligaret), est scilicet ef­
fectus legis, et haec obligatio iustificatur tantum necessitate minsterii, cuius nempe ratione "conveni­
ens" dicitur in Decreto Presbyterorum Ordinis Concilii Vaticani II. Concludi debet: cum amissione sta­
tus clericaIis, obligatio coelibatus cadere debet, ex iuris logica constitutione. Caeterum secus salus 
aeterna personarum est in periculo . . . Ornnes sumus in favorem legis coelibatus, quantum servari po­
test; sed Ecclesia excedit potestatem suam nolens dispensare eum quem iam non ut ministrum suum 
agnoscit" (Communicationes 17 (1985) 81 f.). 

19 Siehe Anm. 18. 
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troffenen cht außer acht gelassen der Rechte desershinausläuft und
den die salus anımarum (bzw. animae), überdies G  en Von essen Disposition ab-
welche immer das oberste Gesetz der häng1g gemacht wird, wirkt die Verweige-
Kirche sSeın muß (vgl. der Zölibatsdispens faktisch WIE eine
Ist die Aufrechterhaltung der ats- Sühnestrafe.
pflicht solchen Fällen schon VvVon ihrem Die der Rechtsstellung des
Sınn her -  e mehr gedeckt, wird Laisierten dem Ausmaß, auch
durch die Verweigerung der rmögli- sich Laien zustehende versagt

bleiben, ist 1Ur VoN der Praämisse der ulchung einerchenOrdnung der Ver-
hältnisse des Dispenswerbers das Gesetz trennbaren ‚usammengehörigkeit von

diesem ZUIN Fallstrick („scan- priesterlicher Berufung und harısma der
dalum ”) Sie verleitet die ispenswerber Ehelosigkeit her verständlich machen.
dazu, das Laisierungsverfahren unbeach- deme, dem diese vorausgesetzte
; lassen und das kirchliche Gesetz ntrennbarkeit aus dogmatischen Grün-

z  .mehr verbindlich betrachten, Was den und auch einem Vergleich muıit
dem Rech:  m. der katholischen chenaber gerade G-  er Sinne des kirchlichen

Gesetzgebers ist. die Verpflichtung aglich wird,endie Berechtigung
einem Versprechenseid („lusiuran- die rechtlich zwingende Koppelung be!i-

der emente und damit viele Restrik-dum promissorium”) erlischt, wenn die
beschworene Sache sich wesentlich andert tionen, insbesondere die Anwendung
oder olge veränderter ent- des TINZIpS, demzufolge die Zoölibats-
weder schlecht wird oder einem eren dispens niemals ohne Laisierung gewährt
Gut entgegensteht der wenmnn der Beweg- wird

oder die edingung, unter der der Es ist auch zl agen, ob G  en das Grund-
Eid geleiste wurde, weggefallen ist (c. recht auf Wort und Sakrament die-
1202,2° und 3°); selbst der Professe muıt T1 Junktimierung menschlichen Kir-
ew1gen eiubden darf dasAus:; enr‘ verletzt wird: Aus diesem
1US sehr schwerwiegenden, VOT Gott über- rundr: ıst zwingen die Verpflich-
legten en („ob gravissimas Causa der Kirche abzuleiten, ihren Gemein-
oDomino perpensas”; C. 691 1) e- den geeignete Amtsträger ausreichen-
bitten. Umsomehr muß dies gelten, WEe') der Verfügung stellen. Wird

sich eiıneel|und chtauf 1eSs durch isziplinäre Bestimmungen
Gelübde ruhende, sondern 1L1LUr (wie das Zölibatsgesetz) einem erhebli-
sıitiıven Gesetzes bestehende Verpflich- chen Teil unmöglich gemacht, wird

bei den Besserungs- einer es  ung des 1US eTEe ecclesia-
strafen besteht bei orliegen der sticum eın höherer ellenw: einge-
entsprechenden Disposition eın Anspruch raumt einem der fundamentalsten und
auf Aufhebung der SGtrafe (c 1358 8 1) In- eitellos „1UuSs 1V1NUum  D gründeten

Christenr:!  e, namlich dem Rech:  en aufsofern die Nichtgewährung der ispens
auf eine einschneidende Beschränkung 1e Heilsmittel (c. 213).%

'rimetshofer, Das Rech:  Dn auf Wort und 'ament, Diakonia 15 20 (25) Vgl auch Heimerl,
(Anm. 16-18.
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troffenen nicht außer acht gelassen wer­
den - die salus animarum (bzw. animae), 
welche immer das oberste Gesetz in der 
Kirche sein muß (vgl. c. 1752). 
Ist die Aufrechterhaltung der Zölibats­
pflicht in solchen Fällen schon von ihrem 
Sinn her nicht mehr gedeckt, so wird 
durch die Verweigerung der Ermögli­
chung einer kirchlichen Ordnung der Ver­
hältnisse des Dispenswerbers das Gesetz 
selbst diesem zum Fallstrick ("scan­
dalum"). Sie verleitet die Dispenswerber 
dazu, das Laisierungsverfahren unbeach­
tet zu lassen und das kirchliche Gesetz als 
nicht mehr verbindlich zu betrachten, was 
aber gerade nicht im Sinne des kirchlichen 
Gesetzgebers ist. Selbst die Verpflichtung 
aus einem Versprechenseid ("iusiuran­
dum promissorium") erlischt, wenn die 
beschworene Sache sich wesentlich ändert 
oder in Folge veränderter Umstände ent­
weder schlecht wird oder einem höheren 
Gut entgegensteht oder wenn der Beweg­
grund oder die Bedingung, unter der der 
Eid geleistet wurde, weggefallen ist (c. 
1202,2° und 3°); selbst der Professe mit 
ewigen Gelübden darf das Austrittsindult 
aus sehr schwerwiegenden, vor Gott über­
legten Gründen ("ob gravissimas causas 
coram Domino perpensas"; c. 691 § 1) er­
bitten. Umsomehr muß dies gelten, wenn 
es sich um eine nichteidliche und nicht auf 
Gelübde beruhende, sondern nur kraft po­
sitiven Gesetzes bestehende Verpflich­
tung handelt. Selbst bei den Besserungs­
strafen besteht bei Vorliegen der 
entsprechenden Disposition ein Anspruch 
auf Aufhebung der Strafe (c. 1358 § 1). In­
sofern die Nichtgewährung der Dispens 
auf eine einschneidende Beschränkung 
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der Rechte des Bittstellers hinausläuft und 
überdies nicht von dessen Disposition ab­
hängig gemacht wird, wirkt die Verweige­
rung der Zölibatsdispens faktisch wie eine 
Sühnestrafe. 
Die Beschränkung der Rechtsstellung des 
Laisierten in dem Ausmaß, daß ihm auch 
an sich Laien zustehende Rechte versagt 
bleiben, ist nur von der Prämisse der un­
trennbaren Zusammengehörigkeit von 
priesterlicher Berufung und Charisma der 
Ehelosigkeit her verständlich zu machen. 
In dem Maße, in dem diese vorausgesetzte 
Untrennbarkeit aus dogmatischen Grün­
den und auch aus einem Vergleich mit 
dem Recht der katholischen Ostkirchen 
fraglich wird, entfällt die Berechtigung für 
die rechtlich zwingende Koppelung bei­
der Elemente und damit für viele Restrik­
tionen, insbesondere für die Anwendung 
des Prinzips, demzufolge die Zölibats­
dispens niemals ohne Laisierung gewährt 
wird. 
Es ist auch zu fragen, ob nicht das Grund­
recht auf Wort und Sakrament wegen die­
ser Junktimierung kraft menschlichen Kir­
chenrechts verletzt wird: Aus diesem 
Grundrecht ist zwingend die Verpflich­
tung der Kirche abzuleiten, ihren Gemein­
den geeignete Amtsträger in ausreichen­
der Zahl zur Verfügung zu stellen. Wird 
dies durch disziplinäre Bestimmungen 
(wie das Zölibatsgesetz) zu einem erhebli­
chen Teil unmöglich gemacht, so wird 
einer Bestimmung des ius mere ecclesia­
sticum ein höherer Stellenwert einge­
räumt als einem der fundamentalsten und 
zweifellos im "ius divinum" begründeten 
Christenrechte, nämlich dem Recht auf 
die Heilsmittel (c. 213).20 

20 B. Primetsho{er, Das Recht auf Wort und Sakrament, Diakonia 15 (1984) 20-25 (25). Vgl. auch R. Reimerl, 
Zölibat (Anm.1) 16-18. 


